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Erläuterungen
Zur Umstellung der Veröffentlichungen auf den Euro

Ab dem 1.lanuar 2002 verwendet das Statistische Bundesamt in seinen Veröffentlichungen grundsätzlich
die Währungseinheit Euro. Sie finden in der vorliegenden Veröffentlichung alle Wertangaben in Euro

dargestellt.

Umrechnung von DM in Euro:

Die in DM für die Zeit vor dem 1. Januar 2002 ermittelten Werte wurden einheitlich mit dem konstanten
Faktor 1 Euro :7,95583 DM umgerechnet.

Rundungen
Rundungsdifferenzen wurden bei der Summenbildung nicht ausgeglichen. Daher kann es zu

geringfügigen Rund ungsd ifferenzen kommen.
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1 Bemerkungen zum Steuerrecht

1.1 RechtsgrundlagenderBesteuerung

Maßgebend für die Besteuerung von Bier im Berichtszeit-
raum waren

Biersteuergesetztgg3 (BierStG 1993) vom 21. Dezember
1992 (BGBI. I S. 2150, 2158), geändert durch Artiket 2

des Gesetzes zur Anderung von Verbrauchsteuergesetzen
und des Finanzvenaraltungsgesetzes sowie zur Umrech'
nung zoll- und verbrauchsteuerrechtlicher Euro'Beträge
(Zwötftes Euro-Einführungsgesetz - 12. Euro-EG) vom 16.
August 2001 (BGBI. I S. 2081, 2083).

Biersteuer-Durchführungsverordnung (BierStV) vom 24.
August 1994 (BGBt. I S. 2191), zuletzt geändert durch Ar'
tikel 2 der Vierten Verordnung zur Anderung von
Verbrauchsteuerverordnungen vom 20. Dezember 2001
(BGBl. r 5. 3901, 3902).

7.2 SteuergebietundSteuergegenstand

Bier unterliegt im Steuergebiet der Biersteuer. Steuergebiet
ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das
Gebiet von Büsingen, und ohne die lnsel Helgoland. Die
Biersteuer ist eine Verbrauchsteuer im Sinne der Abgaben'
ordnung.

Bier im Sinne des BierStG 1993 sind die Erzeugnisse der Po'
sition 2203 der Kombinierten Nomenklatur (KN) sowie Mi'
schungen von Bier mit nichtatkoholischen Getränken, die der
Position 2206 der KN zuzuordnen sind.

7.3 Steuertarif

Das Bierwird nach Grad Plato in Steuerklassen eingeteilt. Die
Biersteuer beträgt für einen Hektoliter Bier 0,787 Euro je
Grad Plato. Grad Plato ist der Stammwürzegehalt des Bieres
in Gramm je 100 g Bier, wie er sich aus dem im Bier
vorhandenen Alkohol- und Extraktgehatt errechnet. Ein
Hektoliter übliches Vollbier (2.8. Pils, Kölsch, Alt) mit einem
Stammwürzegehalt von 12 Grad Plato ist also mit 9,444 Euto
Biersteuer belastet. Das bedeutet 1,9 Cent für ein 0,2 lGlas.
Eine Mengenstaffel, die kleineren Brauereien einen
Nachteilsausgleich verschaffen so[[, wird unabhängigen
Brauereien mit weniger als 200 000 Hektoliter Jahresausstoß
gewährt. Als unabhängig gilt eine Brauerei dann, wenn sie
rechtlich und wirtschaftlich von einer anderen Brauerei
unabhängig ist, Betriebsräume benutzt, die räumlich von
anderen Brauereien getrennt sind und Bier nicht unter Lizenz
braut.

Der Steuersatz ermäßigt sich für im Brauverfahren hergestell'
tes Bier aus unabhängigen Brauereien mit einer Gesamtiah-
reserzeugung von weniger als 200 000 hl Bier in Stufen von
1 000 zu 1 000 hlgleichmäßig

- auf 75%bei einerlahreserzeugungvon 40 000 hl,

- auf 70 o/o bei einer lahreserzeugung von 20 000 hl,

- auf 60 % bei einer Jahreserzeugung von 10 000 hl,

- auf 50% bei einerlahreserzeugungvon 5 000 ht.

Unter 5 000 ht bteibt der ermäßigte Steuersatz von 50% un
verändert.

Die Steuerermäßigung gilt nur für den lnhaber der herstel'
lenden Brauerei.

7.4 Steuerbefreiung

Gemäß § 3 BierStG 1993 ist Bier von der Steuer befreit, wenn
es gewerblich verwendet wird

- zut Herstellungvon Essig,

unmittelbar oder als Bestandteil von Halbfertigerzeug-
nissen für die Herstellung von Lebensmitteln, sofern ie-
weils der Alkoholgehatt 5 I reinen Alkohol ie 100 kg des
Erzeugnisses n icht überschreitet,

vergällt zur Herstellung von anderen Erzeugnissen als Le'
bensmitteln,

zur Herstellung von Arzneimitteln.

Bier ist ebenfalls von der Steuer befreit, wenn es

von Brauereien an ihre Angestellten und Arbeiter als
Haustrunk unentgeltlich abgegeben wird oder

als Probe innerhalb oder außerhalb des Steuerlagers zu
den erforderlichen technischen Untersuchungen und Prü-
fungen verbraucht oder für Zwecke der Steuer- oder Ge'
werbeaufsicht entnommen wird.

Gemäß § 2 BierStV ist Bier, das von Haus- und Hobbybrauern
in ihren Haushalten ausschließlich zum eigenen Verbrauch
bereitet und nicht verkauft wird, von der Steuer bis zu einer
Menge von 2 hl im Kalenderjahr befreit.

Bier, das von Hausbrauern in nicht gewerblichen Gemeinde-
brauhäusern hergestellt wird, gilt als in den Haushalten der
Hausbrauer hergestellt.

1.5 Sonstiges

Für Bier, das sich in einem Steuerlager befindet oder zwi-
schen Steuerlagern befördert wird, ist die Biersteuer ausge-
setzt (Steueraussetzungsverfahren). Steuerlager sind der
Herstellungsbetrieb und das Bierlager.

Das Steueraussetzungsverfahren kommt nicht nur zwischen
Steuerlagern im lnland, sondern auch im Verkehr mit ande'
ren EU-Mitgliedstaaten zur Anwendung. Auch die Einfuhr aus
Drittländern und die anschließende Aufnahme in Steuerlager
sowie die Ausfuhr in Dritt[änder aus Steuerlagern ist unter
bestimmten Voraussetzungen möglich.

Die Steuer entsteht dadurch, dass Bier aus dem Steuerlager
entfernt wird, ohne dass sich ein weiteres Steuerausset'
zungsverfahren anschließt. Steuerschuldner ist der lnhaber
des Steuerlagers. Dieser hat über das Bier, für das in einem
Monat die Steuer entstanden ist, bis zum siebten Tag des
folgenden Monats eine Steuererklärung abzugeben. ln der
Steuererklärung ist das Bier nach Menge und Steuerklassen
aufzugliedern.

-4-



Bier darf aus Steuerlagern anderer EU-Mitgliedstaaten unter
Steueraussetzung auch von sog. berechtigten Empfängern
bezogen werden. Berechtigte Empfänger sind Personen, die
kein eigenes Steuerlager unterhalten, denen die Zulassung
erteilt worden ist, Bier unter Steueraussetzung aus einem
Mitgliedstaat zu gewerblichen Zwecken zu beziehen.

Die Steuer entsteht mit der Aufnahme des Bieres in den Be-
trieb des berechtigten Empfängers. Steuerschuldner ist der
berechtigte Empfänger, der gem. § 8 Abs. 1 BierStG 1993,
ebenso wie der lnhaber eines Steuerlagers, eine Steuererklä-
rung abzugeben hat,

Bier darf unter Steueraussetzung aus einem Steuerlager in
Betriebe von Erlaubnisinhabern nach § 10 BierStG 1993
(steuerfreie Herstellung von Essig, Arzneimitteln usw.), ver-
bracht werden.

Bier kann auch aus dem freien Verkehr eines Mitgliedstaates
zu gewerblichen Zwecken bezogen werden; in diesem Fatl
entsteht die Steuer dadurch, dass der Bezieher das Bier im
Steuergebiet in Empfang nimmt bzw. in das Steuergebiet
verbringt. Steuerschuldner ist der Bezieher.

Bier, das eine Privatperson für ihren Bedarf in einem anderen
Mitgliedstaat im freien Verkehr erwirbt und selbst in das
Steuergebiet verbringt, ist steuerfrei. Bei der Beurteilung, ob
private oder gewerbliche Zwecke vorliegen, sind nähere, im
Gesetz beschriebene Umstände zu berücksichtigen.

Bier kann auch im Wege des Versandhandels über die Gren-
zen des Steuergebietes in bzw. von andere(n) Mitgliedstaa-
ten verbracht werden. Versandhandel tiegt vor, wenn Bier
aus dem freien Verkehr eines Mitgliedstaates an Privatper-
sonen in andere Mitgtiedstaaten geliefert wird. lm Falle des
Bezugs entsteht die Steuer mit der Auslieferung des Bieres
an die Privatperson im Steuergebiet. Steuerschuldner ist der
Versandhändler.

Für nachweislich versteuertes Bier, das zu gewerblichen
Zwecken - einschließlich Versandhandel - in einen anderen
Mitgliedstaat verbracht worden ist, wird die Steuer auf Antrag
erlassen, erstattet oder vergütet.

Für im Steuergebiet versteuertes Bier wird die Steuer auf An-
trag erlassen oder erstattet, wenn es in das Steuerlager wie-
der zurückgenommen worden ist.

2 Hinweise zur Methodik der Statistik

Rechtliche Grundlage der Statistik ist § 23 Bie6tG 1993 'Ge-
schäftsstatisti k":

(1) Nach näherer Bestimmung des Bundesministers der Fi-

nanzen stellen die Hauptzollämter für statistische Zwe'

cke Erhebungen an und teilen die Ergebnisse dem Statis-
tischen Bundesamt zur Auswertung mit.

(2) Die Bundesfinanzbehörden können auch bereits aufbe-
reitete Daten dem Statistischen Bundesamt und den Sta-
tistischen Landesämtern zur Darstellung und Veröffentli-
chung für allgemeine Zwecke ribermitteln.

Für die Biersteuerstatistik kommt z.Z. nur Abs. 2 in Betracht,
denn die beim Hauptzollamt Stuttgart eingerichtete Zentral-
stelle Biersteuer (ZEB) fertigt die Biersteuerstatistik und teilt
die Ergebnisse dem Statistischen Bundesamt zur Veröffentli-
chung mit. Grundlage der Statistik sind die von den lnhabern
eines Steuerlagers sowie von berechti$en Empfängern bei
der ZEB abgegebenen Steuererklärungen.

Der Absatz der Steuerlager (Herstellungsbetriebe und Bierla-
ger) kann neben der Eigenproduktion der Brauereien auch
Bezüge aus dem nationalen Bereich, aus anderen EU-Mit-
gliedstaaten sowie lmporte aus Drittstaaten enthalten, ohne
dass bei der Versteuerung zu normalen Steuersätzen nach
diesen Merkmalen differenziert wird.

ln den statistisch erfassten Absatzzahlen sind folgende
Mengen nicht enthalten:

- Bier mit einem Atkoholgehalt von 0,5 % vo[. oder weniger
(Alkoholfreie Biere, Malztrun k)

- Bier, das steuerfrei an Erlaubnisinhaber nach § 10
BierStG 1993 geliefert wurde

- Bier, das von Haus- und Hobbybrauern zum eigenen
Verbrauch hergestellt wurde

- Bier, das gewerbliche Bezieher aus dem freien Verkehr
anderer Mitgliedstaaten bezogen haben

- Bier, das Privatpersonen für ihren Bedarf in anderen Mit'
gliedstaaten im freien Verkehr enrorben und selbst in
das Steuergebiet verbracht haben

- Bier, das Privatpersonen aus dem freien Verkehr anderer
Mitgliedstaaten von Versandhändlern bezogen haben.

Außer dem vorliegenden iährlichen Bericht ("Brauwirt'
schaft') veröffentlicht das Statistische Bundesamt monatlich
in Fachserie 14 Reihe 9.2.1 "Absalz von Bier" Daten über den
Bierabsatz nach Bundesländem, gegliedert nach Steuerklas-
sen und versteuertem und steuerfreiem Bierabsatz, letzterer
unterteilt nach Lieferungen in EU-Länder, Exporte in Drittstaa'
ten sowie Haustrunk.
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Art

Angemeldete Braustätten

Betriebene Braustänen ...

Bierlager

Berechtigte Empfänger

Beauftragte

Land

Baden-Württemberg

1 Beteiligte

Anzahl

1 330

1 285

131

262

6

2 Betriebene Braustätten nach Ländern

Anzahl

1 330

7 287

168

284

6

1 332

7 279

772

280

6

1 356

1 297

762

267

5

1 345

7 279

157

281

5

- 0,8

- 7,4

- 3,1

5,2

0,0

Zu- bzw Ab-
nahme C)

200212007

Zu- bzw Ab-
nahme C)

200212001
/o

770

696

13

61

11

42

774

39

45

13

18

43

7 285

767

684

31

62

72

44

775

42

50

76

15

43

1 281

769

670

35

62

14

47

174

48

57

15

73

47

7 279

179

655

34

65

77

49

727

53

56

15

73

40

t 297

777

640

34

66

77

47

779

51

56

77

73

42

7 279

- 1,1

- 2,3

0,0

1,5

0,0

- 4,7

- 7,7

- 3,8

0,0

73,3

0,0

5,0

- l'4

Bertin / Brandenburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen / Bremen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz / Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein / Hamburg ............

Ihüringen

Deutschland ...

1998 7999 2000 2001 2002

1 998 7999 2000 2001 2002

-6-
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3 Betriebene Braustätten nach Gesamtiahreserzeugung

Betriebsgrößenklasse
nach

Gesamtjahresen eugung

ht

bis 1 Million hl

bis 500 000 hl

bis 200 000 hl

bis 100 000 hl

bis 50 000 hl

bis 10 000 hl

bis 5 000 hl

Insgesamt...

Land

Baden-Württemberg

Bayem

Berlin/ Brandenburg

Hessen

Mecklen burg-Voipommem

Niedersachsen / Bremen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz / Saarland

Sachsen

Sachsen.Anhalt

Schleswig-Holstein / Hamburg..........

Thüringen

Deutschland

30

2t

35

54

85

2)7

105

778

1 285

37

2t

24

46

77

272

92

782

I 279

4 Bierabsatz nach Ländern 1)

30

21

36

52

77

2)3

t07

725

I 281

I 044 042

22 614 726

4 235 292

4 775 557

2 ro7 203

9897 458

30 274 693

8 846 6)3

I 449 398

2 800 588

5 520 557

2 716 930

110 163 069

30

27

35

4)

85

222

98

745

t 279

I 040 917

22 252 528

4 042 355

4 534 814

2 304 698

to 231 076

29 533 706

9 132 339

I 495 522

2 908 025

5 590 036

2 758 738

709 E24 752

29

23

28

4t

77

237

88

780

7 297

7 646752

22 208 484

3 9t9 082

4 088 298

2 397 899

70 300 122

29 067 758

I 539 407

I 540 370

2 475 386

5 221 918

) 415 241

107 810 718

Zu- bzw Ab-
nahme 0

2OO2l2OO7

6,9

- 8,7

- 74,3

12,2

- 7,8

- 8,2

4,5

0,3

- 7,4

Zu- bzw.Ab-
nahme (-)

2OO2l2OO7

I t99 433

22 800 778

4 472 603

4 977 961

2 018 018

9 569 788

10 126 057

8 809 358

I 189 211

2 772 s15

5 299 331

2 352 780

109 521 255

7 647 609

22 491 509

3 902 010

3 603 096

2 715 162

to 627 437

28 602 533

I 374 679

I 757 203

2 689 769

4 850 276

3 492 400

707 734 957

- 0,1

7,3

- 0,4

- 17,9

73,5

3,1

- t,6

- 1,9

2,5

8,6

- 7,2

2,1

- 0,1

') Ohne unversteuerten Absatz an andere
Steuerlager im Steuergebiet.

1998 1999 2000 2001 2002

Anzahl der Braustätten

1998 7999 2000 2001 2002

hl

Statistisches Eundesamt, Fachsereie 74, Reihe 9.2.2, 2OO2
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Land

Baden-Württemberg ....................

Bayern ..........

Berlin/ Brandenburg ...................

Hessen

Mecklenburg-Vorpommem ..........

Niedersachsen/ Bremen

Nordrhein-Westfalen

Rhein land -ffalz/Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein/Hamburg ......

Thüringen

Deutschland ...

t) Ohne über Zollstellen versteuertes Bier
aus Drittländem (s. Tabelle 8) .

Beteiligte

Braustätten

Bierlager

Berechtigte Empfänger

Beauftragte

5 Versteuerter Bierabsatz und Steuersoltbeträge 1)

6 Bierabsatz nach Betealigten

99283693 99632906 - 0,4

7 449 935

20 759 327

3 829 717

3 506 6t7

2 579 679

6 981 240

25 881 513

5 9t3 497

8 44836t

2 665 772

4 042 544

3 391 330

96 448 479

7 439 704

20 572 0r9

3 837 527

3 867 885

2 194 097

6 885 186

26 553 335

7 230 641

I 296 498

2 452 2tt
4767 573

3 301 920

96731 996

0,1

7,2

- 0,1

- 9,3

17,6

7,4

- 2,5

- 4,4

1,8

8,7

- 3,0

2,7

- 0,3

67 723

t67 124

32 439

29 018

22 574

59 577

227 202

59 130

72 527

22925

34 655

27 850

870 737

57 597

764 25t

32375

32 068

79 333

58 838

227 07L

62 028

7L 464

27 078

36 180

27 230

873 454

0,2

7,7

0,2

- 9,5

16,8

7,2

- 2,6

- 4,7

1,5

8,8

- 4,2

2,3

- 0,3

Zu- bzw. Ab-
nahme (.)

Zu- bzw. Ab
nahme C)

otlo

4 949 793

t 339 695

7 700 867

460 909

8 451 264

4 793 tt4
t 237 472

t 533 078

514 748

a 177 817

3,3

8,3

4,2

- to,A

3,3- 0r499 63290699 283 693

SteuersollbetragBierabsatz Zu- bzw. Ab-
nahme (.) 2002 20012002 2001

1 000 Eurohl otto

FremdbierEigenbier Zu- bzw. Ab
nahme C) 2002 20012002 2001

otlo hlhl

lnsgesamt

Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 9.2.2, 2002
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7 Bierabsatz nach Steuerklassen

831 187

887 326

t87 679

1 458 330

2 055 047

87 314 081

74 732 787

7 256203

7 702 776

109 824 752

g Über Zoltstellen versteuertes Bier aus Drittländern r)

Bier der Steuerklassen (Grad Plato)

hl

Steuerklassen
(Grad Plato)

14 und darüber

Zu- bzw. Ab-
nahme (.)

2OO2l2007
otto

1 000 Euro

7-6
7 ....................

8 ....................

506 476

999 415

51 035

7 227 774

1 237 334

88 269 973

L4868 623

7 260 659

1 100 145

709 527 255

689 132

979 897

290007

1 195 800

7 527 792

88 238 357

75 036 676

7 262 355

1 009 053

110 163 069

870 632

847 857

777 579

7 502 547

2 405 664

85 777 230

74 415 443

7 220 957

7 198 827

707 870 778

869 095

839 274

763 329

7 594 449

2 899 473

84 436928

74 477 829

7 265 275

7 255 364

707 734 957

- o,2

- 1,0

- 4,8

6,7

20,5

- 0,9

0,0

3,6

4,7

- 0,1

9

10 ......................

1 1 .........

72 .........

1 3 ......................

14 und darüber......

lnsgesamt...

Betriebsgroßenklasse
nac h

Gesamtjah reserzeugung
in hl

unter 200 000 ................

200 000 und mehr.........

lnsgesamt...

dagegen 2001

2 775

74 285

16 400

27 278

72

702

t74

797

3 620

377 586

375206

391 273

25

3 226

3252

3 396

895

4 596

5 497

3 934

9

58

67

47

t) Ohne von Beteiligten versteuertes Auslandsbier

7998 1999 2000 2001 2002

11 - 13bis 10

ht 1 000 Euro hl 1 000 Euro h1
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Gegenstand der
Nachweisung

Versteuerter
Bierabsatz

Steuerfreier
Haustrunk hl

Versteuertes
Einfuhrbier hl

Zusammen... ht

Verbrauch
Je Einwohner I

Außerdem

Alkoholfreies Bier
und Malztrunk hl

lnsgesamt... hl

Verbrauch
je Einwohner I

t) Nach Angaben des Deutschen Erauerbundes e.V.

') Berechnet mit der Bevölkerungszahl vom 31.12.2001.
D) 2OO2 ohne Angaben von Baden-Wufüemberg.

9 Verbrauch von Bier

2002

ht 100 208 330 t00 428 465 98 822 959 96 737 996 96 448 419

274 732 257 t30 244 207 236 206 230 128

425 737 38t t34 404 606 422 485 397 097

100 908 193 707 066 729 99 471 766 97 390 688 97 075 645

723,0 t23,r 121,0 11g,1 o) 717,g ")

4 065 568 40t2374 3 867 527 3 646 663 3 051 359 b)

104973761 105 079 103 703333293 101 037 351 100 127 004

128,0 128,0 125,7 t22,6 ") 72L,5 ")

2000 20017998ruengen-l
einheit 

I

t999

-10-
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Fachserie 14: Finanzen und Steuern
Reihe 2: Vierteljährliche Kassenergebnisse der öffentlichen
Haushalte
Der vierteljöhrliche Bericht gliedert die kassenmäßigen Ausgaben
und Einnahmen von Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-Sonderver-
mogen, Landem, Gemeinden und Gemeindeverbänden nach Art und
Korperschaftsgruppen. Darüber hinaus werden die Ausgaben für
Baumaßnahmen nach ausgewählten Aufgabenbereichen aufge-
schlusselt; die kassenmäßigen Steuereinnahmen und der Schul-
denstand der Gebietskörperschaften sind in gesonderten Übersich-
ten dargestellt.
ln dem Bericht für das 2.,3. und 4. Vierteliahr werden auch kumu-
lierte Ergebnisse (Hatbiahr, Dreivierteljahr, Jahr) veröffentlicht.

Reihe 3: Rechnungsergebnisse
ln dieser Reihe erscheinen jöhrlich nach Aufgabenbereichen, Aus-
gabe-/Einnahmearten und Landem gegliederte Berichte über die
Rec hnungsergebn isse

des offentlichen Gesamthaushalts (Reihe 3.1), und der kommuna-
len Haushalte (Reihe 3.3).

Daneben erfolgt für einzelne wichtige Aufgabenbereiche eine tiefere
funktionale Aufgliederung der lahresrechnungsergebnisse der «iffent-
lichen Haushalte, und zwar fur

Bildung, Wissenschaft und Kultur (Reihe 3.a), Soziale Sicherung
und Gesundheit, Sport und Erholung (Reihe 3.5), Öffentliche und
offenttich geförderte Einrichtungen für Wissenschaft, Forschung
und Entwicklung (Reihe 3.6).

Ergebnisse der Hochschulfinanzstatistik werden in der Fachserie 11
,,Bildung und Kultu/', Reihe 4.3.2,,Monetäre hochschulstatistische
Kennzahlen" und Reihe 4.5 ,,Finanzen der Hochschulen" veröffent-
ticht.

Reihe 4: Steuerhaushalt
Die vierteljohrlichen Berichte (lr. Viertetlahr mit lahresergebnis) ent-
halten Angaben über die kassenmäßigen Steuereinnahmen des
Bundes, der Länder und der Gemeinden und Gemeindeveöände
nach Landem und Steuerarten sowie über die Verteilung im Rahmen
des Steuerverbundes. Zum lahresergebnis werden ergänzend me-
thodische Erläuterungen mit Hinweisen auf Zahlungsweise, Zah-
lungstermine und Tarife der ergiebigsten Steuem gebracht.

Reihe 4.S: Sonderbeiträge
Reihe 4.S.1: Kassenmäßige Steuereinnahmen 1988 bis 1999
Dieser Bericht enthält für die lahre 1988 bis 1999 nach Ländem ge-
gliedert Angaben über das iahrliche Aufkommen an Einzelsteuem
und deren Verteilung auf die Kbrperschaften Bund, (Europäische
Gemeinschaften) Lander und Gemeinden/Gv. ln langen Reihen wird
ein [Jberblick über die Einnahmeentwicklung seit 1950 gegeben.

Reihe 5: Schulden der öffentlichen Haushalte
ln der jöhrlichen Veröffentlichung werden Angaben über den Stand
der Schulden von Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-Sonderver-
mögen, Ländem, Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbän-
den und sonstigen iuristischen Personen zwischengemeindlicher
Zusammenarbeit nach Arten und Fälligkeit sowie über Bürgschaften,
Garantien und sonstige Gewährleistungen dieser Körperschaften ge-
bracht. Außerdem werden die Schuldenaufnahmen und Tilgungen
nachgewiesen.

Reihe 6: Personal des öffentlichen Dienstes
Die jöhrliche Veröffentlichung enthätt Angaben über die Zahl der
Beschäftigten am Stichtag 30. luni bei Bund, Ländem, Gemeinden
und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden, Bundeseisenbahnver'
mögen (unmittelbarer öffentlicher Dienst); bei der Bundesanstalt für
Arbeit, der Deutschen Bundesbank, den Sozialvenicherungsträgem
und den rechtlich selbständigen Einrichtungen in öffentlich'recht'
licher Rechtsform (miftelbarer öffentlicher Dienst), sowie bei recht-

lich selbständigen Organisationen ohne Enrueöszweck für Wissen-
schaft, Forschung und Entwicklung mit überwiegend öffentlicher
Finanzierung und bei rechtlich selbständigen Einrichtungen in
privater Rechtsform mit überwiegend öffentlicher Eeteiligung.
Die Beschäftigten werden lährlich in der Gliederung nach: Geburts-
monat und -lahr, Geschlecht, Art, Umfang und Dauer des Dienst-
oder Arbeitsvertragsverhältnisses, Laufbahngruppe, Einstufung,
Dienst- oder Lebensaltersstufe, Ortszuschlagsstufe oder Stufe des
Familienzuschlags, Bruttobezüge des Berichtsmonats, Dienst- oder
Arbeitsort sowie bei den in einem Dienstverhältnis stehenden Perso-
nen derWohnort, Einzelplan, Kapitel und Aufgabenbereich erfasst.

Reihe 6.1: Versorgungsempftinger des öfrentlichen Dienstes
Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die Leistungs-
berechtigten des öffentlich-rechtlichen Alterssicherungssystems
zum Stichtag 1. lanuar. Aufgrund der verschiedenen gesetzlichen
Grundlagen werden drei aus den Haushaltsmitteln der leweiligen
Dienstherren finanzierte Altersversorgungssysteme unterschieden:
die Beamtenversorgung (einschl. Richterversorgung), die Soldaten-
versorgung und die Versorgung der nach dem Zweiten Weltkrieg
nicht wiedervenruendeten Bediensteten des Deutschen Reiches, so-
weit sie einen Anspruch auf beamtenrechtliche Versorgung hatten.

Die Versorgungsempfänger werden jährlich in der Gliederung nach:
ehemaligem Beschdftigungsbereich, Art des früheren Dienstverhält-
nisses, Versorgungsart, Gebutsmonat und -lahr, Geschlecht, Fami-
lienstand, Wohnort, Laufbahn-/Besoldungsgruppe, Ruhegehaltssatz,
Grund für den Eintritt des Versorgungsfalles, Bruttobezüge des Vor
iahres sowie Bezügebestandteile im Berichtsmonat erfasst. lm Be-
reich des mittelbaren öffentlichen Dienstes sehen die gesetzlichen
Vorschriften ein verküztes Erhebungsprogramm mit den Merkmalen
Art des früheren Dienstverhältnisses, Versorgungsart und Besol-
dungsgruppe vor.

Reihe 7: Einkommen- und Vermögensteuer
ln dreijöhrlicher Folge werden - unter Auswertung der steuerlichen
Veranlagungsergebnisse - folgende Steuerstatistiken herausgege-
ben:

7.1 Lohn- und Einkommensteuer
Der Bericht gibt Aufschluss über die Höhe und Struktur der Ein-
künfte, die Besteuerung des erfassten Einkommens sowie über Son-
derausgaben, außeryewöhnliche Belastungen und Sondervergünsti-
gungen der zur Einkommensteuer vennlagten natürlichen Personen.
Femer sind die Einkünfte aller Lohn- und Einkommensteuerpflichti-
gen in einer steuerlichen Einkommenspyramide dargestellt.

7.2 Körperschafuteuer
Die Veröffentlichung gibt einen Übeölick über Höhe, Verteilung und
Besteuerung des steuerlich erfassten Einkommens der Körperschaf-
ten. Das Einkommen und die Steuerschuld der Körperschaftsteuer-
pflichtigen werden u.a. in der Gliederung nach Rechtsformen und
Größenklassen des Gesamtbetrags der Einkünfte veröffentlicht.

7.3 Lohnsteuer
Die Angaben dieser Veröffentlichung beziehen sich auf den Brutto-
lohn und die Lohnsteuer der veranlagten und nichtveranlaglen
Lohnsteuerpflichtigen in der Gliederung nach Größenklassen des
Bruttolohns und der Einkünfte aus nichtselbständiger Aöeit, Steuer-
klassen und Geschlecht. (Berichtentattung mit dem Berichtsiahr
1995 in die Reihe 7.1 integrieft).

7.4 Vermögensteuer
Die Veröffentlichung (Erscheinungsfolge jjöhrlich, letztmals für
1995) enthält Angaben über die Zusammensetzung und Höhe des
Vemögens der zur Vermögensteuer veranlagten Steuerpflichtigen.
Die Schichtung des Vermögens wird für die natürlichen Personen
u.a. in Verbindung mit ihrer Beteiligung am Emerbsleben und der
Haushaltsgröße der Veranlagungs-gemeinschaft dargestetlt, für die
Haushaltsgröße der Veranlagungsgemeinschaft dargestellt, für die
nichtnatürlichen Personen in Veöindung mit Rechtsformen.

Fortsotzung nächste S€[e



7.5 Einheitswerte
7.5. 1 Einheitswerte der gewerblichen Betriebe
Du in 3jöhrlicher Folge, letztmals für 7995 erschienene Bericht ver-
mittelt einen Einblick in Umfang und Struktur des bewerteten Be-
triebsvermdgens. Auf der Grundlage der Vermögensaufstellung zur
Ermittlung des Einheitswerts des geweölichen Betriebs oder des
einem freien Beruf dienenden Vermögens wird der nach bevvertungs-
rechtlicher Abgrenzung Vermögens- und Kapitalaufbau in tiefer Glie-
derung nach Wirtschaftszweigen sowie nach Rechtsformen und Ein-
heitswertgruppen nachgewiesen.

Reihe 7.S: Sonderbeiträge

7.S.1: Wirtschaftliche Gliederung der Einkommen- und Körper-
schaftsteuerpfl ichtigen
Diese Veröffentlichun g (Ersc heinun gsfolge: 6jöh rl i ch) enthalt An ga-
ben über die steuerlichen Einkünfte und die Einkommen- und Kör-
perschaftsteuer von natürlichen Personen und Personengesellschaf-
ten/Gemeinschaften aus der Einkommensteuentatistik sowie von
juristischen Personen aus der Körperschaftsteuerstatistik nach Wirt-
schaftsbereichen.

Reihe E: Umsatzsteuer
Die jährlich erscheinende Veröffentlichung enthält Angaben über
Steuerpflichtige, steueöaren Umsatz und Umsatzsteuer in tiefer
Gliederung nach Wirtschaftszweigen, z.T. kombiniert mit Umsatz-
größenklassen und Rechtsformen. Femerwerden u.a. Angaben über
steuerfreie und steuerpflichtige Umsätze (nach Art der Steuersätze),
über Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer und abziehbare vor-
steuer gemacht.

Reihe 9: Veörauchsteuem

9.1 Tabakstcuer
9.1.1 Absatz von Tabakwaren (vierteljährlich). lm Bericht für das
4. Vierteliahr wird auch das Jahresergebnis veröffentlicht.

9.2 Bicrstcuel
9.2.1 Absatz von Eier (monotlich).ln dem Bericht für Dezember wird
auch das Eßebnis für das Kalenderiahr veröffentlicht.

9.2.2 Brauwirtschaft (jährlich). Mit Angaben über Braustetten und
ihre Eneugung.

9.3 Mincnlölstcuer
Der jdhrlich erscheinende Bericht bringt Nachweisungen über die
versteuerten Mengen und die Veruendung von steueöegünstigtem
Mineralö1.

9.4 Branntweinmonopol und Branntweinsteuer
ln jöhrlicher Folge werden Brennereien, Alkoholezeugung und
-absatz, Ein- und Ausfuhr von Branntwein und Branntweineeeugnis-
sen sowie Einnahmen aus dem Branntweinmonopol nachgewiesen.
(Berichterstattung mit dem Betriebsjahr 2000/2001 eingeste[[t).

9.5 Schaumweinsteuer
Det lohresbericht enthalt Angaben über die Schaumweinhersteller,
ihren Absatz sowie irberdas Steuersol[.

Reihe 10: Realsteuem

10.1 Realsteuervergleich
Der jährliche Bericht umfasst Angaben über lst.Aufkommen, Grund.
betrage, gewogene Durchschnittshebesatze und Hebesatzstreuung
bei den einzelnen Realsteuem sowie über den Gemeindeanteil an
der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die an Bund und Länder
abgefühile Gewerbesteuerumlage. Außerdem werden Steuerkraft-
berechnungen für die einzelnen kreisfreien Stadte, die kreisangehd-
rigen Gemeinden mit 50 000 Einwohnem und mehr und die nach
Landkreisen zusammengefassten kreisangehörigen Gemeinden ver.
bffentlicht.

10.2 Gewerbesteuer
Der (ab Berichtsiahr 1995) 3iährlich erscheinende Bericht enthält
die Ergebnisse der Geweöesteuerstatistik. Nachgewiesen werden
die gewerbesteuerpflichtigen Betriebe und die Zusammensetzung
der Gewerbesteuermessbetrage nach Grdßenklassen des Geweöe-
ertrags/-kapitals nach Rechtsformen und nach Wirtschaftszweigen
ftir das Bundesgebiet.
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